
START ZUR BESTANDSERHEBUNG 2024
Das Meldeverfahren beginnt am 1. Dezember und endet am 31. Januar 2024
 
Die Erfassung der Bestandserhebungsdaten ist ab dem 1. Dezember 2023 über das Internet-Portal „www.meinwlsb.de“ 
möglich.
Wie bereits in den Vorjahren, sind alle Vereine dazu aufgefordert, die Bestandsmeldung 2024 online über das Internet-Por-
tal meinWLSB zu erfassen und an den WLSB zu übermitteln. 

Vereins- und Funktionärsdaten überprüfen
Dem schrittweisen Verlauf der Bestandserhebung sind lediglich zwei weitere Schritte vorangestellt: 

 � Überprüfung der aktuellen Vereinsdaten
 � Überprüfung der aktuellen Funktionärsdaten

Dadurch haben unsere Mitgliedsvereine im Verlauf der jährlichen Bestandserhebung die Möglichkeit, die Aktualität ihrer 
Vereins- und Funktionärsdaten zu überprüfen und gegebenenfalls ganz einfach zu korrigieren. Danach folgt dann die Be-
standserhebung in den gewohnten Schritten.

Unterjährig und damit unabhängig von der jährlichen Bestandserhebung bleibt natürlich auch weiterhin die Möglichkeit 
bestehen, uns mit den vereinsbezogenen Zugangsdaten Änderungen der Vereins- und Funktionärsanschriften über das 
Internet-Portal meinWLSB online über den Menüpunkt „Vereinsdaten“ mitzuteilen.

Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen
Die Bestandserhebung erfordert eine rechtzeitige vereinsinterne Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung 
der Daten. Im Vorfeld der Bestandserhebung 2024 möchten wir Ihnen wichtige Informationen geben, die die Bestandserhe-
bung erleichtern. Auf folgende Dinge sollten Sie achten:

a) Überprüfung der Vereinsdaten
 � Wie lauten derzeit die aktuelle Postanschrift und die weiteren Kommunikationsdaten des Vereins?
 � Gibt es innerhalb des Vereins eine Jugendordnung oder Jugendvereinbarung?

b) Überprüfung der Funktionärsdaten im Verein
 � Gab es innerhalb der Funktionärsämter im Verein Wechsel?
 � Sind die Kontaktdaten der aktuellen Funktionäre des Vereins bekannt?

c) Überprüfung der Mitgliederdaten im Verein
 � Sind bei allen Mitgliedern Jahrgang, Geschlecht und Fachverbandszugehörigkeit(en) hinterlegt? 
 � Sind die passiven Mitglieder sowohl für die A-Meldung der Bestandserhebung dem Gesamtverein als auch für die 

B-Meldung den Abteilungen im Verein zugeordnet?

d) Welche Exportmöglichkeiten bietet mein Vereinsverwaltungsprogramm?
 � Bekomme ich eine Zusammenstellung der Mitglieder nach Jahrgängen für die A-Meldung und eine Zusammen-

stellung nach Fachverbänden (B-Meldung)? 
 � Erzeugt das Programm eine Austauschdatei (im xml- oder dat-Format) für die jahrgangsweise Bestandserhebung 

in Baden-Württemberg, die über das Internet-Portal meinWLSB eingelesen werden kann?
 � Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Ihre Software immer auf dem aktuellen Stand ist und alle Updates instal-

liert wurden.

Denken Sie bitte daran, 
die Bestandsmeldung bis

31. Januar 2024 
online über das Internet-Portal meinWLSB durchzuführen!! !



Möglichkeiten der Übermittlung
Es stehen folgende Möglichkeiten der Übermittlung zur Verfügung:

a) Manuelle-Eingabe:  
 � Auf dem Internet-Portal meinWLSB werden Sie Schritt für Schritt durch die Erfassung geführt. Folgen Sie den 

Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können die Erfassung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeit-
punkt fortsetzen.

 � Sie können die Daten der letztjährigen Bestandsmeldung abrufen und kleinere Änderungen im Mitgliederbestand 
einfach ergänzen. 

b) Austauschdatei: 
 � Besitzen Sie ein Vereinsverwaltungsprogramm, das eine meinWLSB-kompatible Austauschdatei erzeugt, so la-

den Sie diese Austauschdatei hoch. Eine Übersicht von Vereinsverwaltungsprogrammen, die diese Funktionalität 
anbieten, finden Sie auf dem Internet-Portal meinWLSB unter dem Menüpunkt „Bestandserhebung“.

Wie unterstützt der WLSB seine Vereine?
Im Internet-Portal meinWLSB finden Sie verschiedene Anleitungen sowie die WLSB-Richtlinie zur Durchführung der Be-
standserhebung, die Ihnen die Handhabung und technische Umsetzung so einfach wie möglich machen sollen.
Diese und weitere Informationen finden Sie ab Dezember 2023 auf der Startseite des Internet-Portals meinWLSB  
(www.meinwlsb.de) sowie unter dem Menüpunkt „Bestandserhebung“.

Zugangsdaten
Um die vielfältigen Funktionen auf dem Internet-Portal meinWLSB nutzen zu können, darf natürlich eines nicht fehlen: die 
Zugangsdaten des Vereins (Benutzername und Kennwort).
Die bisherigen Zugangsdaten Ihres Vereins sind selbstverständlich weiterhin gültig. Sollten Sie über diese Zugangsdaten 
nicht mehr verfügen, empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig mit dem Administrator Ihres Vereins für das Internet-Portal mein-
WLSB in Verbindung zu setzen.

Um „pünktliche Meldung“ wird gebeten
Wir möchten unsere Vereine herzlich darum bitten, uns bei dieser für unseren Verband wichtigen Aufgabe zu unterstützen 
und uns die Bestandsmeldung nach Jahrgängen bis spätestens 31. Januar 2024 online über das Internet-Portal meinWLSB 
zu übermitteln.

Ihr
Württembergischer Landessportbund e.V.

WEITERE INFORMATIONEN
Der Geschäftsbereich Vereins- und Verbandsservice bietet zu den Geschäftszeiten 
des WLSB einen Support an – und zwar:
Mo – Fr 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr Tel.: 0711/28077-129
Mo – Do 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr E-Mail: bestandserhebung@wlsb.de

DIE BESTANDSERHEBUNG – 
WICHTIGE GRUNDLAGE FÜR DIE VEREINS- UND VERBANDSARBEIT

Solidarität und Gerechtigkeit sind die wichtigsten Werte in unserem Vereinssystem. 
Auch das Bestandserhebungs- und Beitragssystem im WLSB ist dem Gedanken der Solidarität verpflichtet und kann nur 
funktionieren, wenn sich alle an den solidarischen Grundgedanken halten.

Der WLSB ruft seine Vereine dazu auf, dass zum einen alle Mitglieder gemeldet werden und zum anderen diese auch 
genau den Sportarten zugeordnet werden, die sie ausüben. Hier gelten die WLSB-Richtlinie zur Durchführung der Be-
standserhebung sowie die zusätzlichen Erläuterungen hierzu.

Nur so ist es möglich, die Vielfalt in unserem Sportsystem aufrechtzuerhalten. Nur so können die Verbände ihre Sport-
arten unterstützen und entwickeln. Auch gerecht muss es sein, denn alle Sportarten sollen unterstützt werden und von 
den Regelungen im WLSB profitieren.


